
Pendlerpauschale  steht  auch  bei
Fahrgemeinschaft zu
Kosten für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte sind bei Arbeitnehmern
durch den Verkehrsabsetzbetrag i.H.v. grundsätzlich 400 € abgegolten, wobei
dieser unabhängig von der Höhe der tatsächlichen Fahrtkosten zusteht. Damit
darüber hinaus das Pendlerpauschale vom Arbeitnehmer in Anspruch genommen
werden  kann,  müssen  unterschiedliche  Voraussetzungen  erfüllt  sein.  Die
Entfernung  zwischen  Wohnung  und  Arbeitsstätte  muss  mindestens  20  km
betragen  (kleines  Pendlerpauschale)  oder  es  muss  bei  einer  Entfernung  von
mindestens  2  km die  Benützung  eines  Massenbeförderungsmittels  zumindest
hinsichtlich  der  halben  Wegstrecke  nicht  zumutbar  oder  nicht  möglich  sein
(großes Pendlerpauschale). Der Pendlereuro als Absetzbetrag reduziert darüber
hinaus die (Lohn)Steuer, indem pro Kilometer Distanz zwischen Wohnung und
Arbeitsplatz 2 € pro Jahr geltend gemacht werden können.

Das BFG (GZ RV/7104590/2020 vom 29. März 2021) hatte sich mit einem Fall
auseinanderzusetzen,  in  dem  Vater,  Mutter  und  Sohn  in  unterschiedlichen
Positionen bei einem Arbeitgeber in Österreich angestellt waren und regelmäßig
per PKW vom Wohnort in Ungarn zum Arbeitsort nach Österreich pendelten (hin
und zurück ungefähr 180 km). An einem Teil der Arbeitstage und bedingt durch
unterschiedliche Arbeitszeiten legte der Sohn die Strecke zwischen Wohnung und
Arbeitsplatz  allein  zurück  und  an  manchen  Arbeitstagen  in  einer
Fahrgemeinschaft  mit  seiner Mutter oder seinem Vater.  Aufgrund der weiten
Wegstrecke und der fixen Arbeitszeiten (Arbeitsbeginn um 6:30) ist die Anreise
mit  öffentlichen  Verkehrsmitteln  zweifelsohne  unzumutbar.  Strittig  für  die
Inanspruchnahme  des  Pendlerpauschales  war  allerdings,  ob  es  auch  dann
zusteht,  wenn  die  Strecke  vom  Wohnort  zum  Arbeitsort  in  Form  einer
Fahrgemeinschaft zurückgelegt wird. Im Gegensatz zu den allein bestrittenen
Fahrten  sind  dem Steuerpflichtigen  an  jenen  Tagen,  an  denen  er  mit  Vater
und/oder Mutter in Fahrgemeinschaft unterwegs war, nur die Hälfte bzw. 1/3 der
jeweiligen Fahrtkosten zuzurechnen.

Das  BFG  kam  zur  Entscheidung,  dass  das  Pendlerpauschale  in  voller  Höhe
zusteht  und  somit  auch  für  jene  Tage,  an  denen  der  Steuerpflichtige  eine
Fahrgemeinschaft mit seiner Mutter und/oder seinem Vater bildete. Allein aus
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dem Gesetzeswortlaut sei nämlich keine auf den hier vorliegenden Sachverhalt
zutreffende  Bestimmung  ableitbar,  wonach  kein  Pendlerpauschale  oder  ein
geringeres als das gesetzlich festgelegte Pendlerpauschale zustünde. Überdies
hängt der Anspruch dieser Begünstigung nicht  von der Höhe der tatsächlich
angefallenen Kosten ab. Schließlich ist – dem BFG folgend – das Pendlerpauschale
keinesfalls mit der Höhe der tatsächlich angefallenen Kosten limitiert.
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